
Brandenburgisches Bildungswerk 

für Medizin und Soziales e.V. 
Staatlich anerkannte Weiterbildungsstätte 

für Angehörige der Krankenpflegeberufe 
 

 

Weiterbildung 
für Gesundheits- und Krankenpflegerinnen/Krankenpfleger und Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflegerinnen/Kinderkrankenpfleger in der 
 

Intensivpflege und Anästhesie 
 

1. Lehrgang: 30. Mai 2011 bis 03. Juni 2013 
 

2. Lehrgang: 07. November 2011 bis 11. November 2013 
 

Die Weiterbildung erfolgt nach der Weiterbildungs- und Prüfungsordnung für Gesundheits- und 

Krankenpflegerinnen/Krankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen/Kinderkrankenpfleger in 

der Anästhesie und Intensivpflege (Intensivpflege- und Anästhesie-Weiterbildungsverordnung – IuAWBV) vom 

26.02.2004. 

Ärztliche Leitung:   Pädagogische Leitung: 

Herr Dr. med. A. Jänisch  Frau Dipl.-Med.-Päd. M. Heyn 
 

Lehrgangsziele 
 

 Vermittlung spezieller Kenntnisse, Fertigkeiten, Verhaltensweisen und Einstellungen zur Erfüllung der   

   Aufgaben in den verschiedenen intensivmedizinischen und anästhesiologischen Arbeitsbereichen. 

 Erreichung von Fachkompetenz zur Gestaltung spezifischer Pflegeprozesse sowie zur Anleitung und Beratung  

   von Mitarbeitern und Aus- und Weiterzubildenden in der Praxis. (Die psych./soz. und päd. Grundlagen sind  

   nach Abschluss der Fachweiterbildung anrechenbar, um an einer verkürzten Fortbildung zum/zur  

   Praxisanleiter/in teilzunehmen.) 

Lehrgangsdurchführung 

Die Weiterbildung erfolgt als berufsbegleitender Lehrgang (2 Jahre) mit theoretischem und praktischem Unterricht sowie mit einer in den 

Lehrgang eingegliederten praktischen Mitarbeit in fachspezifischen Aufgabenbereichen. 

 

Inhalte: 

  1.   Theoretischer u. praktischer Unterricht    800 Stunden 

  Pflegewissenschaftliche Grundlagen     

 Betriebsorganisation       

 Grundlagen der Intensivmedizin      

 Pflege in der Intensivmedizin      

 Grundlagen der Anästhesiologie      

 Pflege in der Anästhesiologie      

 Psychologische/Soziale und Pädagogische Grundlagen   

 Rechtliche Grundlagen       

 Grundlagen der Krankenhaushygiene     

 Medizintechnik        

 Verfügungsstunden  

 

  2.   40 Wochen praktische Weiterbildung in verschiedenen klinischen Bereichen 

          (Die praktische Weiterbildung erfolgt vorrangig in den delegierenden Krankenhäusern/Abteilungen) 

 10 Wochen angeleitetes Praktikum in internistisch neurologischer/ 

   Intensivpflege bzw. pädiatrischer/neonatologischer Intensivpflege 

 10 Wochen angeleitetes Praktikum in operativer Intensivpflege bzw. kinderchirurgischer  

   Intensivpflege 

 16 Wochen angeleitetes Praktikum in der Anästhesie 

   4 Wochen mindestens zwei angeleitete Wahlpraktika in der 

           - Endoskopie/Dialyse/Funktionsdiagnostik/Schmerztherapie/Rettungsstelle/ 

             Herzkatheterlabor/Herzschrittmacherdienst oder Frühgeborenenstation 

3. Praktische/Schriftliche/Mündliche Prüfung 



Lehrgangsabschluss: 

 

Nach erfolgreicher Teilnahme und Prüfung erhält jede/r Teilnehmer/in ein Zeugnis mit der 

Weiterbildungsbezeichnung: 

 

"Fachgesundheits- und Krankenpfleger/in für Intensivpflege und Anästhesie" 

"Fachgesundheits- und Kinderkrankenschwester/-pfleger 

für Intensivpflege und Anästhesie" 

 

Teilnahme: 

 

Voraussetzungen für die Zulassung zur Weiterbildung nach dieser Verordnung sind: 

 

1. eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Krankenpflege bzw. Gesundheits- und Krankenpflege  

    oder Kinderkrankenpflege bzw. Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 

2. eine in der Regel zweijährige Tätigkeit als Krankenschwester/-pfleger bzw. Gesundheits- und  

    Krankenpflegerin/Krankenpfleger, als Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger bzw.  

    Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin/Kinderkrankenpfleger, davon mindestens sechs Monate  

    in der Intensivpflege und Anästhesie 

 

Ort: 

 

Der Unterricht findet in der Regel montags (08.30 bis 15.30 Uhr) in den Räumen des Brandenburgischen 

Bildungswerkes für Medizin und Soziales e.V., in Potsdam, statt. 

 

Die praktische Ausbildung erfolgt vorrangig in den delegierenden Krankenhäusern. 

 

Lehrgangsgebühren: 

 

Die Kosten für den Weiterbildungs- und Prüfungsteil betragen 4.000,00 €. 

 

Bewerbungsunterlagen: 

 

-  Teilnahmegesuch 

-  amtlich beglaubigte Fotokopie der Geburtsurkunde, ggf. der Heiratsurkunde 

-  Lebenslauf mit Darstellung des beruflichen Werdeganges sowie Lichtbild 

-  amtlich beglaubigte Fotokopie der Staatlichen Anerkennung im jeweiligen Medizinalfachberuf 

-  amtlich beglaubigte Fotokopie des Zeugnisses im jeweiligen Medizinalfachberuf 

-  Nachweis der mindestens zweijährigen Berufspraxis nach abgeschlossener Berufsausbildung  

   sowie einer mindestens 6-monatigen Berufsausübung in der Intensivpflege oder Anästhesie vor  

   Beginn der Weiterbildung 

-  Zwischenzeugnis der Beschäftigungsstelle mit Einverständniserklärung zur Teilnahme an der  

   Weiterbildung 

 

Anmeldungen/Bewerbungsunterlagen: 

 

 

Bitte bis zum  02. Mai 2011  (Lehrgang Mai 2011) 

10. Oktober 2011 (Lehrgang November 2011) 

an das Brandenburgische Bildungswerk für Medizin und Soziales e.V.,  

Zeppelinstr. 152, 14471 Potsdam. 

 

Weitere Informationen gibt Ihnen gerne Frau Dipl.-Med.-Päd. M. Heyn. 

 

 

 0331/9 67 22-0  Fax: 0331/9 67 22-30 

Internet: www.bbwev.de  E-Mail: mailbox@bbwev.de 
 

http://www.bbwev.de/

